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Gesetz
betr. die Bestrafung der Entziehung elektrischer Arbeit

Vom 9. April 1900 (RGBl. I S. 228)
§ 1

(1) Wer einer elektrischen Anlage oder Einrichtung fremde 
elektrische Arbeit mittels eines Leiters entzieht, der zur ord
nungsmäßigen Entnahme von Arbeit aus der Anlage oder Ein
richtung nicht bestimmt ist, wird, wenn er die Handlung in 
der Absicht begeht, die elektrische Arbeit sich rechtswidrig zu
zueignen, mit Gefängnis und mit Geldstrafe oder mit einer 
dieser Strafen bestraft.

(2) Neben der Gefängnisstrafe kann auf Verlust der bürger
lichen Ehrenrechte erkannt werden.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§ 2
(1) Wird die im § 1 bezeichnete Handlung in der Absicht 

begangen, einem anderen rechtswidrig Schaden zuzufügen, so 
ist auf Geldstrafe oder auf Gefängnis bis zu zwei Jahren zu 
erkennen.

(2) Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

Verordnung
gegen unbefugten Gebrauch von Kraftfahrzeugen 

und Fahrrädern
Vom 20. Oktober 1932 (RGBl. I S. 496)

§ 1
(1) Wer ein Kraftfahrzeug oder ein Fahrrad gegen den Willen 

des Berechtigten in Gebrauch nimmt, wird, sofern die Tat nicht 
nach anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist, 
mit Gefängnis bis zu drei Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zurück

nahme des Antrags ist zulässig.
(4) Wer die Tat gegen seinen Ehegatten oder gegen einen 

Verwandten absteigender Linie begeht, ist straffrei.
(5) Kraftfahrzeuge im Sinne dieser VO sind die Fahrzeuge, 

die durch Maschinenkraft bewegt werden, Landkraftfahrzeuge 
nur insoweit, als sie nicht an Bahngeleise gebunden sind.
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§ 243

(1) AufZuchthausbis zu zehn Jahrenist zuerkennen,wenn
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